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19. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

 

 

 

14. 12. 2015 

 
Plenum 

 

 
Änderungsantrag  

der Fraktionen der CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über die 

Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  

Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016) in der Fassung der 

Beschlussempfehlung und des 2. Berichts des Haushaltsausschusses  

 

Drucksache 19/2922 zu Drucksache 19/2662 zu Drucksache 19/2307 
         
Inhalt des Antrags: Erhöhung der Nettokreditaufnahme zur Finanzierung 

des Beteiligungserwerbes an der Nassauische 
Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft 
mbH 

 
Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge 
Buchungskreis: 2550 
 
  
  

 

Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 

 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 325 01 Kreditmarktmittel 6.150.800.900 +50.000.000 6.200.800.900 
 
 

 

 

 

Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 

 

 Hauptgruppe von um auf 

 HG 3 6.380.822.900 "+"" 50.000.000 6.430.822.900 

 Kameraler Zuschuss/Überschuss 17.908.577.200 "+"" 50.000.000 17.958.577.200 

 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 

  

  Drucksache 19/2945 
(zu Druc ksache 16/23073. Lesung2662  
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Begründung des Änderungsantrags: 

      

 

 

Die Anhebung der Kreditaufnahme dient der Finanzierung des Beteiligungserwerbes an der Nassauische Heimstätte 

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von 50 Mio. Euro.  

 

Die zusätzliche Nettokreditaufnahme steht im Einklang mit den Vorgaben des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 141 

der Verfassung des Landes Hessen (Artikel 141-Gesetz). Nach § 1 Abs. 1 Artikel 141-Gesetz sind bei der Ermittlung der 

zulässigen Nettokreditaufnahme die Einnahmen und Ausgaben des Landes um finanzielle Transaktionen zu bereinigen. 

Hierzu zählen nach § 4 Artikel 141-Gesetz die Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen (OGr. 83). Die Erhöhung des 

Landesanteils an der Nassauischen Heimstätte um 50 Mio. Euro führt damit zu einer Ausweitung der bisherigen 

Kreditaufnahmegrenze des Landes für das Jahr 2016 in gleicher Höhe. 

 

 
 
Wiesbaden, 11.12.2015 
 
Für die Fraktion der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende 

 
 
 
 

Mathias Wagner (Taunus) 

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
  

 
  
  
 
 
 
 
  

  


